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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. inwieweit sie die Verwendung geschlechtersensibler Sprache beim Verfassen
von wissenschaftlichen Arbeiten an den Hochschulen für unabdingbar hält;

2. inwieweit es nach ihrer Kenntnis zutrifft, dass Anträge für wissenschaftliche
Projekte häufig nicht bewilligt werden, wenn diese nicht in geschlechtersensi-
bler Sprache formuliert sind;

3. ob sich Vorgaben zur geschlechtersensiblen Sprache in den Curricula der Stu-
diengänge an den Hochschulen finden;

4. nach welchen Maßgaben des Landes an den Hochschulen die Verwendung der
geschlechtersensiblen Sprache bei Prüfungsleistungen berücksichtigt wird;

5. ob die ausbleibende Verwendung der geschlechtersensiblen Sprache (etwa des
sog. Gender-Sternchens) in schriftlichen Prüfungsleistungen an den Hochschu-
len nach ihrer Kenntnis zu einer schlechteren Bewertung führen kann;

6. inwieweit es für Schule und Unterricht Vorgaben zur Verwendung der ge-
schlechtersensiblen Sprache gibt;

7. inwieweit die geschlechtersensible Sprache in den Bildungsplänen der Schulen
im Land verankert ist;

8. inwieweit die Kultusministerin des Landes Handlungsbedarf erkennt, Vorga-
ben für eine geschlechtergerechte Sprache an den Schulen zu machen;

Antrag

der Abg. Stephen Brauer u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme

des Staatsministeriums

Praktikabilität und Prüfungsrelevanz 

der geschlechtersensiblen Sprache
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9. inwieweit die Landesregierung insgesamt die Auffassung teilt, dass die gen-
dergerechte Sprache allein ein Placebo sei, das das Land beim Thema Gleich -
stellung nicht weiterbringe, wie es die Kultusministerin jüngst äußerte, siehe
Schwäbische Zeitung vom 18. Juni 2020;

10. wie sich die Vorgaben im Schul- und im Hochschulbereich im Vergleich dar-
stellen;

11. inwieweit sie es als konsistent betrachtet, dass in den Schulen des Landes kei-
ne Vorgaben zur geschlechtersensiblen Sprache gelehrt werden, indes aber an
den Hochschulen die geschlechtersensible Sprache als prüfungsrelevant er-
achtet wird und zu einer schlechteren Beurteilung führt, sofern sie ausbleibt;

12. welche Probleme sich aus einer inkonsistenten Haltung nach Auffassung der
Landesregierung ergeben könnten;

13. inwieweit sie eine einheitliche Position zur möglichen Vorgabe hinsichtlich
der Verwendung einer geschlechtersensiblen Sprache anstrebt und inwieweit
diese Position Vorgaben zur Verwendung einer geschlechtersensiblen Sprache
vorsieht oder ablehnt;

14. wie sie ihre Entscheidung für eine einheitliche Position begründet. 

09. 07. 2020

Brauer, Weinmann, Dr. Timm Kern, Dr. Rülke, Haußmann,
Fischer, Dr. Goll, Keck, Dr. Schweickert FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Während es nach Aussage der Kultusministerin keiner Vorgaben zur Verwendung
einer geschlechtersensiblen Sprache für Schule und Unterricht bedarf, erreichten
die FDP/DVP-Landtagsfraktion Hinweise auf entsprechende Vorgaben im Hoch-
schulbereich. Eine inkonsistente Haltung der Landesregierung, vielmehr zwei ge-
gensätzliche Positionen, die in einem Ressort zu völlig anderen Schlussfolgerun-
gen führen als im anderen Ressort, ist nach Auffassung der Antragsteller kein
Ausdruck glaubwürdiger Positionen, sondern vermittelt den Eindruck politischer
Willkür je nach ideologischer Präferenz. Es stellt sich deshalb die Frage, ob eine
einheitliche Position der Landesregierung angestrebt wird und ob diese Vorgaben
zur geschlechtersensiblen Sprache vorsieht oder ablehnt. Die Antragsteller selbst
sehen den Mehrwert entsprechender Vorgaben im Verhältnis von Aufwand und
Ertrag als deutlich zu gering an und bitten deshalb um eine Begründung der Posi-
tion der Landesregierung. 
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 10. August 2020 Nr. III-4919. nimmt das Staatsministerium
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem Minis -
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Ministerium für Soziales
und Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1. inwieweit sie die Verwendung geschlechtersensibler Sprache beim Verfassen
von wissenschaftlichen Arbeiten an den Hochschulen für unabdingbar hält;

Die Verwendung geschlechtersensibler Sprache beim Verfassen von wissenschaft -
lichen Arbeiten wird als selbstverständlich angesehen.

2. inwieweit es nach ihrer Kenntnis zutrifft, dass Anträge für wissenschaftliche
Projekte häufig nicht bewilligt werden, wenn diese nicht in geschlechtersensi-
bler Sprache formuliert sind;

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wendet geschlechtersensible Spra-
che schon seit vielen Jahren systematisch in ihren Programmen an und fordert
diese auch von den Antragstellenden ein. Anträge bei der DFG sind geschlechter-
neutral zu formulieren. Die Anträge vieler wissenschaftlicher Projekte sind jedoch
oft in englischer Sprache zu stellen und daher weitgehend geschlechtsneutral for-
muliert. Die Bewertung von Anträgen erfolgt ausschließlich gemäß wissenschaft-
licher Kriterien.

3. ob sich Vorgaben zur geschlechtersensiblen Sprache in den Curricula der Stu-
diengänge an den Hochschulen finden;

Mehrere Hochschulen in Baden-Württemberg haben zum Thema geschlechter-/
gendersensible Sprache eigene Leitfäden/Handreichungen mit Empfehlungen und
Strategien zu gendergerechten Formulierungen als Hilfestellung für Lehrende und
Studierende entwickelt.

Der Erwerb von Kompetenzen für die Verwendung einer geschlechtersensiblen
Sprache ist an den Pädagogischen Hochschulen curricular verankert; so werden 
z. B. in den Bildungswissenschaften Kenntnisse über Prozesse gesellschaftlicher
und geschlechtsspezifischer Benachteiligung erworben. Konkrete Vorgaben zur
geschlechtersensiblen Sprache sind nicht Bestandteil der Modulhandbücher der
Studien- und Prüfungsordnungen. In rechtlich relevanten Texten, die sich der
Rechts- und Amtssprache bedienen, wie Studien- und Prüfungsordnungen wird
eine geschlechtersensible Sprache verwendet.

4. nach welchen Maßgaben des Landes an den Hochschulen die Verwendung der
geschlechtersensiblen Sprache bei Prüfungsleistungen berücksichtigt wird;

5. ob die ausbleibende Verwendung der geschlechtersensiblen Sprache (etwa des
sog. Gender-Sternchens) in schriftlichen Prüfungsleistungen an den Hochschu-
len nach ihrer Kenntnis zu einer schlechteren Bewertung führen kann;

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet:

Die Hochschulen des Landes sind nach § 2 Abs. 4 sowie § 4 Abs. 1 Landeshoch-
schulgesetz (LHG) allgemein dazu aufgefordert, die Chancengleichheit von Frauen
und Männern zu fördern sowie auf deren tatsächliche Durchsetzung und die Be-
seitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Dies geschieht insbesondere durch
die vom Wissenschaftsministerium zu genehmigende Struktur- und Entwick-
lungsplanung der Hochschulen des Landes, in deren Rahmen dem Wissenschafts-
ministerium auf der Grundlage von § 7 Abs. 1 LHG ein Gleichstellungsplan vor-
zulegen ist. Weiterhin führen Frauen und Männer nach § 11 Abs. 7 LHG alle Sta-

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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tus-, Funktions- und Berufsbezeichnungen sowie nach § 36 Abs. 5 LHG alle
Hochschulgrade, akademischen Bezeichnungen und Titel in der jeweils ihrem Ge-
schlecht entsprechenden Sprachform. 

Das Wissenschaftsministerium macht den Hochschulen des Landes darüber hin-
aus keine spezifischen Vorgaben zur Verwendung einer geschlechtersensiblen
Sprache etwa beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten oder bei Prüfungs-
leistungen. Auch sind dem Wissenschaftsministerium keine Fälle bekannt, in de-
nen eine nicht geschlechtersensible Sprache in schriftlichen Prüfungsleistungen
zu einer schlechteren Bewertung geführt hat.

6. inwieweit es für Schule und Unterricht Vorgaben zur Verwendung der ge-
schlechtersensiblen Sprache gibt;

7. inwieweit die geschlechtersensible Sprache in den Bildungsplänen der Schulen
im Land verankert ist;

8. inwieweit die Kultusministerin des Landes Handlungsbedarf erkennt, Vorgaben
für eine geschlechtergerechte Sprache an den Schulen zu machen;

Die Fragen 6, 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet:

Für Schule und Unterricht sind die Bildungspläne maßgeblich. Im Bildungsplan
2016 wird in der Regel durchgängig die weibliche und die männliche Form ver-
wendet; wo immer möglich, werden Paarformulierungen wie „Lehrerinnen und
Lehrer“ oder neutrale Formulierungen wie „Lehrkräfte“, „Studierende“ gebraucht. 

Ausnahmen von diesen Regeln finden sich bei

–  Überschriften, Tabellen, Grafiken, wenn dies aus layouttechnischen Gründen
(Platzmangel) erforderlich ist;

–  Funktions- oder Rollenbezeichnungen beziehungsweise Begriffen mit Nähe zu
formalen und juristischen Texten oder domänenspezifischen Fachbegriffen (zum
Beispiel „Marktteilnehmer“, „Erwerbstätiger“, „Auftraggeber“, „[Ver-]Käufer“,
„Konsument“, „Anbieter“, „Verbraucher“, „Arbeitnehmer“, „Arbeitgeber“,
„Bürger“, „Bürgermeister“),

–  massiver Beeinträchtigung der Lesbarkeit.

Auch die von der Kultusministerkonferenz (KMK) übernommenen Rahmenlehr-
pläne der Berufsschule und sonstigen Bildungspläne nennen entweder die biolo -
gischen Geschlechter oder vermeiden Bezüge zum biologischen Geschlecht der
referierten Personen.

An den Schulen in Baden-Württemberg erfolgt die Vermittlung von Kenntnissen
und Kompetenzen im Bereich der deutschen Sprache auf der Grundlage des amt-
lichen Regelwerks für die deutsche Orthographie. Das Kultusministerium spricht
keine darüber hinausgehenden oder davon abweichenden Empfehlungen aus.

9. inwieweit die Landesregierung insgesamt die Auffassung teilt, dass die gender-
gerechte Sprache allein ein Placebo sei, das das Land beim Thema Gleichstel-
lung nicht weiterbringe, wie es die Kultusministerin jüngst äußerte, siehe
Schwäbische Zeitung vom 18. Juni 2020;

Das Ziel einer Gleichstellung kann nicht allein durch die Verwendung von gen-
dergerechter Sprache erreicht werden. Vielmehr ist eine Vielzahl an Maßnahmen
erforderlich. Diesem Umstand wird an den Schulen in Baden-Württemberg Rech-
nung getragen, nicht zuletzt durch zum Teil gezielt eingesetzten, geschlechtsspe-
zifisch angebotenen Unterricht (beispielsweise im Fach Sport) sowie eine gezielte
geschlechtsspezifische Förderung im Rahmen diverser Aktionen und Projekte
(beispielsweise im Rahmen des bundesweit angebotenen Girls’ Days bzw. Boys’
Days).
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10. wie sich die Vorgaben im Schul- und im Hochschulbereich im Vergleich dar-
stellen;

11. inwieweit sie es als konsistent betrachtet, dass in den Schulen des Landes kei-
ne Vorgaben zur geschlechtersensiblen Sprache gelehrt werden, indes aber an
den Hochschulen die geschlechtersensible Sprache als prüfungsrelevant er-
achtet wird und zu einer schlechteren Beurteilung führt, sofern sie ausbleibt;

12. welche Probleme sich aus einer inkonsistenten Haltung nach Auffassung der
Landesregierung ergeben könnten;

Die Fragen 10, 11 und 12 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet:

Über die oben geschilderten allgemeinen Grundsätze hinaus werden weder den
Schulen noch den Hochschulen konkrete Vorgaben gemacht. Eine Inkonsistenz
ist deshalb nicht erkennbar.

13. inwieweit sie eine einheitliche Position zur möglichen Vorgabe hinsichtlich
der Verwendung einer geschlechtersensiblen Sprache anstrebt und inwieweit
diese Position Vorgaben zur Verwendung einer geschlechtersensiblen Spra-
che vorsieht oder ablehnt;

14. wie sie ihre Entscheidung für eine einheitliche Position begründet. 

Die Fragen 13 und 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet:

Die Gleichstellung der Geschlechter und der Abbau von Diskriminierungen sind
wichtige und übergreifende gesellschaftspolitische Ziele und spiegeln sich in un-
terschiedlichen Gesetzen wider. In der Koalitionsvereinbarung 2016 hat sich die
grün-schwarze Landesregierung das Ziel der tatsächlichen Gleichberechtigung
von Frauen und Männern gesetzt: „Baden-Württemberg fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt damit
auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Deshalb wollen wir die gesell-
schaftliche Rolle von Mädchen und Frauen aktiv fördern und stärken.“

Eine gleichberechtigte Gesellschaft erfordert auch eine geschlechtsneutrale und
geschlechtersensible Rechts- und Verwaltungssprache. 

Dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Oktober 2017 und der im Nach-
gang geführten Debatte über das „dritte Geschlecht“, also einer Geschlechtsoption
jenseits der Binarität von weiblich und männlich, wird momentan vor allem in der
Verwendung der Kürzel (m/w/d) in der Darstellung von Stellenausschreibungen
entsprochen. Auch durch die zunehmende Verwendung der orthographischen Zei-
chen * (Gendersternchen oder Asterisk) und _ (Gendergap) wird dies anerkannt.
Diese Zeichen sind allerdings nicht Teil der amtlichen Normen und folglich aus
Verwaltungssicht nicht vorgeschrieben. Da die Anwendung von Sprache aller-
dings immer einem Wandel unterzogen ist, kann auch diesbezüglich mit weiteren
Entwicklungen gerechnet werden. Vorerst hat der deutsche Rechtschreibrat die
Verwendung des Gendersternchens und damit auch eine mögliche Aufnahme in
den Duden vertagt.

Die vielfach verwendete, durchgängige Anwendung der männlichen Form zur ab-
strakten Bezeichnung von weiblichen und männlichen Personen, das sogenannte
generische Maskulinum, trägt dem Anspruch und der Realisierung sprachlicher
Gleichstellung nicht Rechnung und ist auch längst nicht mehr zeitgemäß. 
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Die Rechts- und Verwaltungssprache muss diesem Sachverhalt Rechnung tragen
und klar und verständlich sein. Hierbei kommt geschlechtsneutralen Formulierun-
gen wie „die Mitglieder“, „Bedienstete“ oder „Person“ eine besondere Bedeutung
zu. Die reine Verwendung der männlichen Pluralform wie zum Beispiel „die Be-
amten“ oder „die Politiker“ benachteiligt Frauen sogar explizit. Vor dem inneren
Auge und in der individuellen Interpretation von Sachverhalten erscheinen bei der
Nutzung grammatikalisch rein männlicher Formen auch Bilder einer Gruppe von
Männern. Frauen fühlen sind also nicht nur nicht angesprochen, sie werden auch
nicht „einfach so mitgemeint“. Diese psychologisch wirksame Benachteiligung
wurde bereits vielfach wissenschaftlich bewiesen. 

Schopper

Staatsministerin
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